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I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt 
 

1. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 
15.12.2021 den Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld 
Fährstraße als Satzung beschlossen. 
 
Hiermit ordne ich an, dass der 
 

Satzungsbeschluss 
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 

Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 
 
im Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt vom 19. Januar 2022 Jahrgang 32 Nr. 02/2022 
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht wird. 
 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 3 Absatz 4 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) hingewiesen. 
 
 
§ 3 Absatz 4 der BbgKVerf lautet: 
 
"Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gel-
tend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der 
Satzung verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Ver-
fahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn 
sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise 
verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten.“ 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, 11.01.2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
  

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_21_2021.pdf
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses  
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 

Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 
15.12.2021 den Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld 
Fährstraße als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solar-
feld Fährstraße wurde gebilligt. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt für die Stadt Eisenhütten-
stadt tritt der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fähr-
straße in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 
und die Begründung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet 
Solarfeld Fährstraße einschließlich der Anlagen werden bei der Stadt Eisenhüttenstadt zu je-
dermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
 
Ort der Einsichtnahme und Auskunft: 
Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau 
Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 
 
Zeiten der Einsichtnahme und Auskunft: 
Auf Dauer während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung; 
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung sind dies:  
 

montags: 09:00 bis 12:00 Uhr 
dienstags: 09:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 18:00 Uhr 
mittwochs: geschlossen 
donnerstags: 07:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 16:00 Uhr 
freitags:  09:00 bis 12:00 Uhr 
(außerhalb dieser Zeiten nur nach Vereinbarung) 

 
Der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 
und die Begründung mit den Anlagen werden ergänzend in das Internet unter  
 

https://www.eisenhuettenstadt.de/Leben-Wohnen/Wohnen-und-Bauen/Bauleitplanung 
Rubrik Rechtskräftige Bebauungspläne 

eingestellt und über das zentrale Internetportal des Landes Brandenburg unter  
httb://uvp-verbund.de/bb Rubrik Bauleitplanung 

 
zugänglich gemacht. 
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 
Sondergebiet Solarfeld Fährstraße umfasst die Flurstücke 1049 und 1050 der Flur 1, Gemar-
kung Eisenhüttenstadt.  
Externe Ausgleichsmaßnahmen sind auf den Flurstücken 1349 und 1321 der Flur 1, Gemar-
kung Eisenhüttenstadt vorgesehen. 
 
Im Übersichtsplan sind der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße grau und die externen Ausgleichs-
flächen schwarz schraffiert gekennzeichnet.  
 

 

Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung  
Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 

 
 
Auf die folgenden Rechtsfolgen wird hingewiesen: 
 
Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie deren Rechtsfolgen nach § 215 Absatz 1 BauGB 
 
§ 215 Absatz 1 BauGB lautet: 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind. 
 
 
Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 
und 2 sowie Absatz 4 BauGB 
 
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB lauten: 

(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt.  
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, 11.01.2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
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2. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 
15.12.2021 die 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Ein-
zelhandel als Satzung beschlossen. 
 
Hiermit ordne ich an, dass der 
 
 

Satzungsbeschluss  
2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09  

Textbebauungsplan Einzelhandel 
 

im Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt vom 19. Januar 2022 Jahrgang 32 Nr. 02/2022 
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht wird. 
 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) hingewiesen. 
 
 
 
§ 3 Abs. 4 der BbgKVerf lautet: 
 
 
"Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gel-
tend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der 
Satzung verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Ver-
fahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn 
sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise 
verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten.“ 
 
 
 
Eisenhüttenstadt,  11.01.2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
  

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_21_2021.pdf
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 
2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09  

Textbebauungsplan Einzelhandel 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt hat in ihrer Sitzung am 
15.12.2021 die 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Ein-
zelhandel als Satzung beschlossen. 
Die Begründung der 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan 
Einzelhandel wurde gebilligt. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt für die Stadt Eisenhütten-
stadt tritt die 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Einzel-
handel in Kraft. 
 
Die 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Einzelhandel, 
die Begründung der 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan 
Einzelhandel und die zusammenfassende Erklärung werden bei der Stadt Eisenhüttenstadt zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Ort der Einsichtnahme und Auskunft: 
Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau 
Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 
 
Zeiten der Einsichtnahme und Auskunft: 
Auf Dauer während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung; 
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung sind dies:  
 

montags: 09:00 bis 12:00 Uhr 
dienstags: 09:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 18:00 Uhr 
mittwochs: geschlossen 
donnerstags: 07:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 16:00 Uhr 
freitags:  09:00 bis 12:00 Uhr 
(außerhalb dieser Zeiten nur nach Vereinbarung) 

 
Die 2 Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Einzelhandel, 
die Begründung und die zusammenfassende Erklärung werden ergänzend in das Internet un-
ter  
 

https://www.eisenhuettenstadt.de/Leben-Wohnen/Wohnen-und-Bauen/Bauleitplanung 
Rubrik Rechtskräftige Bebauungspläne 

eingestellt und über das zentrale Internetportal des Landes Brandenburg unter  
httb://uvp-verbund.de/bb Rubrik Bauleitplanung 

 
zugänglich gemacht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Ein-
zelhandel wird im Rahmen der 2. Teilaufhebung so geändert, dass keine Überschneidungen 
mit dem Bebauungsplan der Innentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 
mehr auftreten. 
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Der räumliche Geltungsbereich der 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 
Textbebauungsplan Einzelhandel wird wie folgt begrenzt: 
 
Die nördliche, westliche und südliche Grenze wird durch den räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße ge-
bildet. Die östliche Grenze wird durch den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Einzelhandel gebildet. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 
Textbebauungsplan Einzelhandel ist im Übersichtsplan gekennzeichnet. 
 

 
Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich der 2. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-
03/09 Textbebauungsplan Einzelhandel  

 
 
 
Auf die folgenden Rechtsfolgen wird hingewiesen: 
 
Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie deren Rechtsfolgen nach § 215 Absatz 1 BauGB 
 
(1) Unbeachtlich werden 
4. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
5. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

6. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind. 
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Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 
und 2 sowie Absatz 4 BauGB 
 
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt.  
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Eisenhüttenstadt,  11.01.2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
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3. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Hiermit ordne ich an, dass die  
 

7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Eisenhüttenstadt  
im Bereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 

Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 
 
im Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt vom 19. Januar 2022 Jahrgang 32 Nr. 02/2022  
ortsüblich bekannt gemacht wird. 
 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 3 Absatz 4 und 6 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) hingewiesen. 
 
 
§ 3 Absatz 4 der BbgKVerf lautet: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel 
ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmi-
gung der Satzung verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtli-
chen Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur 
dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zu-
mutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten.“ 
 
§ 3 Absatz 6 der BbgKVerf lautet: 
„Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend für den Flächennutzungsplan. Absatz 4 gilt auch 
entsprechend für Verordnungen der Gemeinden.“ 
 
 
Eisenhüttenstadt, 11.01.2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
 
 
  

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_21_2021.pdf
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Bekanntmachung der 7. Berichtigung des  
Flächennutzungsplanes Eisenhüttenstadt 

im Bereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße 

 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Eisenhüttenstadt ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) berichtigt worden.  
 
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die 
Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung. 
Grundlage für die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist der von der Stadtverordne-
tenversammlung in der Sitzung am 15.12.2021 als Satzung beschlossene Bebauungsplan 
der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße. 
 
 
Die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Eisenhüttenstadt im Bereich des Bebau-
ungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße wird hier-
mit bekannt gemacht.  
 
Die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Eisenhüttenstadt im Bereich des Bebau-
ungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße wird bei 
der Stadt Eisenhüttenstadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Ort der Einsichtnahme und Auskunft:  
Stadt Eisenhüttenstadt 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Bereich Stadtentwicklung/Stadtumbau 
Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 
 
Zeiten der Einsichtnahme und Auskunft: 
Auf Dauer während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung; 
zum Zeitpunkt der Bekanntmachung sind dies: 

montags:    09:00 bis 12:00 Uhr 
dienstags:    09:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 18:00 Uhr 
mittwochs:      geschlossen 
donnerstags:  07:00 bis 12:00 Uhr   und   14:00 bis 16:00 Uhr 
freitags:        09:00 bis 12:00 Uhr 
(außerhalb dieser Zeiten nur nach Vereinbarung) 

 
Die 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Eisenhüttenstadt im Bereich des Bebau-
ungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet Solarfeld Fährstraße mit der 
Begründung wird ergänzend in das Internet unter  
 

https://www.eisenhuettenstadt.de/Leben-Wohnen/Wohnen-und-Bauen/Bauleitplanung 
Rubrik Wirksamer Flächennutzungsplan 

eingestellt und über das zentrale Internetportal des Landes Brandenburg unter  
httb://uvp-verbund.de/bb  Rubrik Bauleitplanung 

 
zugänglich gemacht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Eisenhüt-
tenstadt im Bereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet 
Solarfeld Fährstraße befindet sich nördlich der Fährstraße und östlich der Oderlandstraße. 
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Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches der 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
Eisenhüttenstadt im Bereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Son-
dergebiet Solarfeld Fährstraße innerhalb des Stadtgebietes ist dem nachfolgenden Über-
sichtsplan zu entnehmen. 
 

 
 

Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich der 7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  
Eisenhüttenstadt im Bereich des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 43-12/20 Sondergebiet 
Solarfeld Fährstraße 
 
 

Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie deren Rechtsfolgen nach § 215 Absatz 1 BauGB  
 
§ 215 Absatz 1 BauGB lautet: 
 
„Unbeachtlich werden  
 

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans  
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.“ 

 
 
Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Absatz 3 
Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB 
 
§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB lauten: 

(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
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spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.  
 
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Eisenhüttenstadt, 11.01.2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
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4. 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2022 

 
Mit der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Eisenhüttenstadt vom 03. Juni 2015 wurde u.a. der 
Hebesatz für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v.H. rückwirkend zum 01. Januar 
2015 festgesetzt. Mit der 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Eisenhüttenstadt vom 01. Juli 
2015 wurde der Hebesatz der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 294 v.H. rückwirkend zum 01. Januar 2015 festgesetzt. 
 
Die Grundsteuerhebesätze bleiben unverändert, so dass auf die Erteilung von Grundsteuer-
bescheiden für das Kalenderjahr 2022 verzichtet wird. 
 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbetrag) sich seit der 
letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekannt-
machung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2022 in der zuletzt veranlagten Höhe, Rate und Fälligkeit festgesetzt.  
 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung (Amtsblatt für die Stadt Eisenhüttenstadt) 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tage ein schriftlicher Bescheid zugegangen wäre. 
 
Wurde bis zu dieser öffentlichen Bekanntmachung ein Grundsteuerbescheid für das Jahr 
2022 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge für das Kalenderjahr 2022 zu entrichten. 
 
Sollten sich die Grundsteuerhebesätze oder die Besteuerungsgrundlage (Messbetrag) 
ändern, ergeht gemäß § 27 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes ein Änderungsbescheid. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für die Grundsteuern, die im Anmeldeverfahren 
erhoben werden (Hinweis: Steueranmeldungen haben die gleiche Rechtswirkung wie Steuer-
festsetzungen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung). Auf die Abgabe von erneuten Steuer-
anmeldungen für die Grundsteuer wird verzichtet, soweit in den Besteuerungsgrundlagen 
seit der letzten Anmeldung keine Änderung eingetreten ist. Auf die Verpflichtung, jede Ände-
rung, die sich auf die Steuer auswirkt, der Stadt Eisenhüttenstadt mitzuteilen, wird an dieser 
Stelle ausdrücklich verwiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung der Grund-
steuer kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei dem Bürgermeister der Stadt Eisenhüttenstadt in 15890 
Eisenhüttenstadt, Zentraler Platz 1 einzulegen.  
 
Hinweis: 
Die Einlegung des Widerspruchs entbindet nicht von der fristgerechten Zahlungspflicht. 
 
 
Eisenhüttenstadt, den 14. JAN. 2022 

 
Frank Balzer 
Bürgermeister 
 


